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Verlustnutzung trotz Anteilsübernahme 

 

Eine GmbH erzielte im Streitjahr 2017 ein zu versteuerndes 
Einkommen in Höhe von 1.843.459 Euro. Im Jahr 2018, wel-
ches auf Grund einer Verschmelzung mit Wirkung zum 
30.09.2018 endete, erzielte die GmbH einen Verlust in Höhe 
von 14.058 Euro. Noch vor der Verschmelzung hatte eine ande-
re GmbH am 17.10.2018 100 Prozent der Anteile an der ver-
lusttragenden Gesellschaft erworben. Das beklagte Finanzamt 

verweigerte daraufhin einen Verlustrücktrag in das Jahr 2017 
mit Verweis auf § 8c KStG. Der Verlust sei nicht mehr abzieh-
bar, da ein schädlicher Beteiligungserwerb vorlag. Verluste, die 
bis zum Erwerbszeitpunkt entstanden seien, dürften weder vor- 
noch rückgetragen werden. Die Verschmelzungsrückwirkung 
ändere daran nichts. 

Die Richter des Bundesfinanzhofs widersprachen dieser Ansicht, 
denn § 8c KStG greife hinsichtlich des Verlustvortrags, nicht je-
doch für den Verlustrücktrag (Az. I R 1/23).  

Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs will die Vorschrift ver-
hindern, dass vor dem Anteilseignerwechsel entstandene Ver-
luste für das wirtschaftliche Engagement des neuen Anteilseig-
ners genutzt werden. Werde der Verlust jedoch in ein Jahr zu-
rückgetragen, in dem der Gesellschafterbestand noch unverän-
dert war, bleibe die wirtschaftliche „Identität“ der Gesellschaft 
gewahrt. § 8c KStG stehe einem solchen Verlustrücktrag nicht 
entgegen. 
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